


Prämienübersicht  (Stand:  E-2011)

für neue / junge Automobile

Für Automobile gemäß Annahmerichtlinien (siehe Rückseite) 
bis maximal 36 Monate und bis maximal 60.000 km!

Prämienübersicht  (Stand: E-2011)

für gebrauchte Automobile

Für Automobile gemäß Annahmerichtlinien (siehe Rückseite)
bis maximal 7 Jahre und bis maximal 120.000 km!

Prämien (in Euro):

Klasse 1 2

Laufzeit

Leistungspaket

EASY  49  79

6 Monate 12 Monate

Die vorgenannten Prämien beinhalten die zurzeit gültige Versicherungssteuer (19 %)!
Umsatzsteuer fällt nicht an und wird nicht ausgewiesen!

REKOGA  EASY    REKOGA  EASY    REKOGA  EASY  

Die vorgenannten Prämien beinhalten die zurzeit gültige Versicherungssteuer (19 %)!
Umsatzsteuer fällt nicht an und wird nicht ausgewiesen!

REKOGA REKOGA

Reparaturkostenversicherung

EUROPA
Ihr Direktversicherer.
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Für Automobile gemäß Annahmerichtlinien (siehe Rückseite)
bis maximal 12 Jahre und bis maximal 250.000 km!

REKOGA  EASY    REKOGA  EASY    REKOGA  EASY  

 59  99EASY
für

Autogasfahrzeuge

auch für Automobile mit Autogasantrieb

Prämien (in Euro):

Klasse 1 2

Laufzeit

Leistungspaket

EASY  139  199

24 Monate 36 Monate

 169  249EASY
für

Autogasfahrzeuge

auch für Automobile mit Autogasantrieb

Prämien (in Euro):

Klasse 1 2

Laufzeit

Leistungspaket

EASY  79  99

6 Monate 12 Monate

 89  129EASY
für

Autogasfahrzeuge

Prämien (in Euro):

Klasse 1 2

Laufzeit

Leistungspaket

EASY  99  169

6 Monate 12 Monate

 119  199EASY
für

Autogasfahrzeuge

Reparaturkostenversicherung

EUROPA
Ihr Direktversicherer.

REKOGAAllgemeine Annahmerichtlinien (Stand:  E-2011)

 1.	Mit einem Versicherungsdokument EASY können folgende
 	 Automobile versichert werden:

	 Pkw, Pkw-Kombi, SUV, Geländewagen, Transporter (Kasten-, 
	 Kombi-, Pritschenwagen, wie z.B. VW Caddy, Taro, Sharan, T5, 
	 Transporter / LT, Crafter), Van / Kleinbusse und Wohnmobile, 

	 a) deren Erstzulassung nicht mehr als 12 Jahre zurückliegt;

	 b)	deren Betriebsleistung nicht mehr als 250.000 km beträgt;

	 c) deren Motorleistung nicht mehr als 180 KW beträgt;

	 d)	deren zulässiges Gesamtgewicht nicht 4,0 t überschreitet;

	 e)	deren Zeitwert 1.500,- Euro nicht unterschreitet;

	 f)	 die an den versicherten Teilen keine für einen Fachmann erkenn-
		  baren Schäden aufweisen;

	 g)	die nicht an Wiederverkäufer veräußert werden;

	 h)	die nicht auf den Vertragspartner, dessen Mitarbeiter oder dessen
 		  Familienangehörigen zugelassen sind bzw. werden;

	 i)	 die nicht in einem Transportfuhrpark sowie zum Zwecke des 
		  Kurierdienstes gewerbemäßig genutzt werden;

	 j)	 die nicht als Taxen, Mietwagen, Selbstfahrer-Mietfahrzeuge und 
		  Fahrschulwagen genutzt werden.

	 k)	die mit dem alternativen Autogas-Antriebssystem ausgestattet sind 
		  und der fachgerechte Einbau der Autogas-Anlage durch ein Gut-
 		  achten eines Prüfingenieur (TÜV, DEKRA, etc.) dokumentiert ist;

 2.	Automobile, welche die vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllen
 	 und die nachfolgend bezeichneten Fahrzeugmarken und Fahrzeug-
	 typen können nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch 
	 den Versicherer, handelnd durch die REKOGA AG, mit einem 
	 Versicherungsdokument ausgestattet werden.

	 Land	 Fahrzeugmarken/Fahrzeugtypen

	 China	 Alle Modelle;

	 Deutschland	 Multicar, Porsche, Wiesmann;

	 Frankreich	 MVS, Venturi, Bugatti;

	 Großbritannien	 AC, Aston-Martin, Bentley, Caterham, Daimler GB,
 			   Jaguar, Land Rover, Lotus, Mc Laren, MG, Morgan,
			   Range Rover, Rolls Royce, Triumph, TVR;

	 Italien	 De Tomaso, Ferrari, Lamborghini, Maserati, 
			   Pininfarina, Zagato;

	

	 Indien	 Mahindra, Tata;

	 Japan	 Acura, Infiniti, Mazda RX, Nissan 350;

	 Kanada	 AMC, Chrysler, Ford, GM;

	 Korea	 Asia Motors;

	 Österreich	 KTM

	 Osteuropa	 alle in Osteuropa hergestellten Fahrzeuge 
			   (ausnahme Dacia und Skoda);

	 USA	 AMC, Chrysler, Ford, GM; 

	 Alle Länder	 Sonderserien (z.B Opel Lotus Omega), Sonder-
			   kraftfahrzeuge (ausgenommen Wohnmobile), 
			   Fahrzeuge mit leistungsgesteigerten Aggregaten 	
			   (z.B. Audi S/RS, BMW M/Alpina, Mercedes AMG, 
			   Ford Cosworth, Opel Irmscher). 
	 		
 3.	Für Fahrzeuge, die der Vertragspartner in eigenem Namen oder als 
	 Vermittler verkauft, gilt:

	 Der Versicherungsabschluss kann nur gleichzeitig mit dem Verkauf 
	 des Automobils vereinbart werden.
	 Versicherungsbeginn ist der Tag der Wiederzulassung des Auto-
	 mobils bzw. der Tag nach Ablauf der 24- / 36- monatigen Hersteller-
	 garantie bzw. Gewährleistung, falls dieser noch nicht erreicht ist.  

 4.	Auch bereits zugelassene Fahrzeuge können mit einem Versicherungs-
	 dokument ausgestattet werden, wenn gleichzeitig ein Fahrzeug-
	 Sicherheits-Check durch einen Vertragspartner mit Kfz-Meisterwerk-
	 statt durchgeführt wird. In diesem Fall ist der Versicherungsbeginn 
	 der Tag der Durchführung des Sicherheits-Checks. Dieser ist geson-
	 dert mit einem REKOGA Sicherheits-Check-Formular nachzuweisen. 

 5.	Der Vertragspartner ist verpflichtet, den Versicherungsvertrag 
	 (Original) gegebenenfalls zusammen mit dem Sicherheits-Check
 	 (Original) nach Ausstellung (vollständig ausgefüllt, vom Vertrags-
	 partner und vom Käufer / Versicherungsnehmer unterschrieben) 
	 innerhalb von 3 Tagen an die REKOGA AG einzusenden.

 6.	Im Falle der Verletzung dieser Annahmerichtlinien ist der Versicherer
	 - handelnd durch die REKOGA AG - berechtigt, vom Vertragspartner
	 die Erstattung etwaiger, erbrachter Regulierungsleistungen zu
	 verlangen. 
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§ 1  Versicherte Sachen
1.	Versichert sind die nachstehend bezeichneten Teile 

des auf Seite 3 dieses Dokumentes näher bezeich-
neten Personenkraftwagens (bis 4,0 t zul. Gesamt-
gewicht).

	 Reparaturkostenversicherung „My-Easy“

	 Baugruppe:	 Bezeichnung der Teile:

Motor	 Zylinderblock, Kurbelgehäuse, Zy-
linderkopf, Hydrostößel, hydrauli-
scher Kettenspanner, variabler No-
ckenwellensteller, Motorölkühler, 
Öldruckschalter, Ölfiltergehäuse, 
Gehäuse von Kreiskolbenmotoren 
sowie alle mit dem Ölkreislauf in 
Verbindung stehenden Innenteile;

Schalt- und 	 Getriebegehäuse und alle Innen-
Automatik-	 teile (mit Ausnahme der elektri-
getriebe	 schen und elektronischen Geräte 

und der Tachowelle mit Ritzel) ein-
schließlich Drehmomentwandler, 
Aufnahmeplatte für Wandler mit 
Zahnkranz, Führungs- und Nadel-
lager (nur in Verbindung mit einer 
Getriebereparatur), Zwischenge-
triebe;

Achsgetriebe	 Achsgetriebegehäuse (Front- und 
Heckantrieb) einschließlich aller 
Innenteile;

Kraftstoff-	 Kraftstoffpumpe, Einspritzpumpe,
anlage	 Vergaser;

Kühlsystem	 Wasserkühler, Heizungskühler, 
Thermostat, Lüfterkupplung und 
Wasserpumpe;

Lenkung	 Mechanisches oder hydraulisches 
Lenkgetriebe mit allen Innenteilen, 
Servopumpe mit allen Innenteilen.

2. Ersetzt werden Dichtungen, Dichtungsmanschetten, 
Wellendichtringe, Schläuche und Rohrleitungen, 
Zündkerzen und Glühkerzen nur dann, wenn ihr Er-
satz im Falle eines entschädigungspflichtigen Scha-
dens an einem der unter Ziffer 1 genannten Teile 
technisch erforderlich ist.

3.	Nicht versichert sind:

	 a)	Teile, die vom Hersteller nicht zugelassen sind;

	 b)	Betriebs- und Hilfsstoffe, wie Kraftstoffe, Chemi-	
kalien, Filtereinsätze, Kühl- und Frostschutzmittel, 
Hydraulikflüssigkeit, Dichtmaterialien, Öle, Fette 
und sonstige Schmiermittel sowie Kleinmateria-
lien (Schrauben, Muttern, Schellen usw.);

c) Prüf-, Mess-, Test-, Reinigungs- und Einstellar-
beiten sowie die Lohn- und Materialkosten der vom 
Hersteller vorgeschriebenen oder empfohlenen 
Wartungs-, Inspektions- oder Pflegearbeiten.

4.	Eventuell bestehende Ansprüche aus der gesetzli-
chen Gewährleistung bleiben unangetastet.

§ 2  Versicherte Gefahren/Ausschlüsse
1. Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn eines 

der versicherten Teile innerhalb der vereinbarten 
Versicherungsdauer unmittelbar und nicht infolge 
Einflusses nicht versicherter Teile, einzig mit Aus-
nahme der im Versicherungsantrag angegebe-
nen und durch entsprechende Prämienzahlung 
erfassten Autogasanlage, seine Funktionsfähig-
keit verliert und dadurch eine Reparatur erforder-
lich wird.

2. Keine Entschädigung leistet der Versicherer ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen für Schäden

a)	durch Unfall, d. h. ein unmittelbar von außen her 
plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Er-
eignis;

b) durch mangelnde Sorgfalt (übermäßige Beanspru-
chung) und/oder durch unsachgemäße Behandlung 
(insbesondere Missachtung der Betriebsanleitung 
des Fahrzeugherstellers); 

c)	durch grob fahrlässige, mut- oder böswillige Hand-
lungen, Entwendungen, insbesondere Diebstahl, 
unbefugten Gebrauch, Raub und Unterschlagung, 
unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitz-
schlag, Erdbeben oder Überschwemmung sowie 
durch Brand oder Explosion;

d) durch Kriegsereignisse jeder Art, Bürgerkrieg, in-
nere Unruhen, Streik, Aussperrung, Beschlagnah-
me oder sonstige hoheitliche Eingriffe oder durch 
Kernenergie;

e) für die ein Dritter als Hersteller/Lieferant/Veräu-
ßerer (z.B. Produktions-, Fertigungs-, Konstruk-
tions- und Organisationsfehler, Kulanz usw.), aus 
Kaufvertrag, Reparaturauftrag oder aus anderweiti-
gem Service-, Wartungs-, Garantie- und/oder Versi-
cherungsvertrag eintritt oder einzutreten hat;

f) 	im Zusammenhang mit mangelhafter Vorreparatur;
g) die aus der Teilnahme an Fahrtveranstaltungen 

mit Renncharakter oder aus den dazugehörigen 
Übungsfahrten entstehen;

h) die dadurch entstehen, dass das versicherte Fahr-
zeug höheren als den vom Hersteller festgesetzten 
zulässigen Achs- oder Anhängelasten ausgesetzt 
wurde;

i)	 die durch Verwendung ungeeigneter Schmier- und 
Betriebsstoffe bzw. durch Wasser-, Frostschutz-, 
Ölmangel oder Ölverschmutzung entstehen;

j) 	die mit der Veränderung der ursprünglichen Konst-
ruktion des Fahrzeuges (z.B. Tuning) oder den Ein-
bau von Fremd- und Zubehörteilen im Zusammen-

Allgemeine Bedingungen für die Reparaturkostenversicherung (ABRK)    (Stand: 2011)
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 	 hang stehen, die nicht durch den Hersteller zugelassen 
sind, einzig mit Ausnahme der im Versicherungs-
antrag angegebenen und durch entsprechende 
Prämienzahlung erfassten Autogasanlage;

k)	durch Einsatz einer erkennbar reparaturbedürftigen 
Sache, es sei denn, dass der Schaden mit der Repara-
turbedürftigkeit nachweislich nicht im Zusammenhang 
steht oder dass die Sache zur Zeit des Schadens mit 
Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmä-
ßig repariert war;

l)	 an Fahrzeugen, die vom Versicherungsnehmer wäh-
rend der Versicherungsdauer mindestens zeitweilig 
zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung verwen-
det oder gewerbsmäßig an einen wechselnden Perso-
nenkreis vermietet worden sind;

m) an Fahrzeugen, die nicht versichert werden können 
gemäß Dokument Seite 4.

§ 3 	Geltungsbereich
	 Der Versicherungsschutz gilt für die Bundesrepublik 

Deutschland. Befindet sich das Fahrzeug vorüberge-
hend außerhalb dieses Gebietes, so gilt die Versiche-
rung für ganz Europa.

§ 4 	Beginn des Versicherungsschutzes, 
		  Abschluss und Ende
1.	Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbar-

ten und im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten 
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlt (§ 9), je-
doch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages 
(Nr. 2) und nicht vor Zuteilung und Anbringung des 
amtlichen, endgültigen Kennzeichens (nicht Überfüh-
rungskennzeichen). Für bereits zugelassene Fahrzeu-
ge ist des Weiteren Voraussetzung für die Antragsan-
nahme und Beginn des Versicherungsschutzes, dass 
der Nachweis des „Arbeitsplan Sicherheits-Check“ 
(Seite 18) ausgefüllt vorliegt. Für Schadenfälle, die 
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes eingetre-
ten sind, wird nicht geleistet.

2.	Der Versicherungsvertrag kommt mit der Annahme 
des ordnungsgemäß ausgefüllten Antrages bzw. der 
Aushändigung des Versicherungsscheines gegenüber 
dem Antragsteller zustande. Wird die Versicherung 
auf dem von dem Versicherer hierfür speziell vorge-
sehenen gültigen Vordruck -  oder der Eingabemaske 
des speziell hierfür überlassenen Programms, oder im 
Internet der entsprechenden Eingabemaske - bean-
tragt, kommt der Vertrag mit dem Eingang des ord-
nungsgemäß ausgefüllten Vordrucks - Übertragung 
der Daten durch das o. g. Programm oder der Daten 
im Internet - beim Versicherer zustande. Wird der 
Vordruck per Post versandt, ist maßgebend das Da-
tum des Poststempels. Ordnungsgemäß ausgefüllt ist 
der Vordruck - die elektronische Eingabemaske - nur, 
wenn er eindeutige und vollständige Angaben über 
den Beginn des Versicherungsvertrages, den zu versi-
chernden Personenkraftwagen und über die entspre

	 chenden Beiträge enthält. Als Versicherungsnehmer 
gilt der Antragsteller. Als Versicherungsschein gilt die 
beim Antragsteller verbliebene Durchschrift des Vor-
druckes oder eine entsprechende schriftliche Bestäti-
gung des Versicherers.

3.	Der Versicherungsschutz endet mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt.

§ 5 	Beitragszahlung
1.	Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von 

dem Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüglich 
nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns 
zu zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versi-
cherungsbeginns vor Vertragsabschluss, ist der erste 
oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsab-
schluss zu zahlen.

2.	Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht unverzüglich nach dem in Nr. 
1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

3.	Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist.

4.	Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versi-
cherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne Ver-
schulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer 
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer 
schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers 
erfolgt.

	 Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der 
Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Ver-
sicherer berechtigt, künftig die Zahlungen außerhalb 
des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

5.	Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

6.	Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses vor Ablauf der Versicherung steht dem Versi-
cherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige 
Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

§ 6  Kündigung nach dem Versicherungsfall
1.	Kündigungsrecht

	 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede 
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kün-
digen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. 
Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens ei-
nen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Ent-
schädigung zugegangen sein.
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2.	Kündigung durch Versicherungsnehmer
	 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kün-

digung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird.

3.	Kündigung durch Versicherer
	 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 

nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.

§ 7  Vorübergehende Stillegung, Veräußerung
1.	Wird das Fahrzeug vorübergehend aus dem Verkehr 

gezogen (Stilllegung i. S. d. Straßenverkehrsrechts), 
so wird dadurch der Versicherungsvertrag nicht be-
rührt. Der Versicherungsnehmer kann den Versiche-
rungsvertrag innerhalb von 14 Tagen unter Vorlage 
einer Abmeldebescheinigung der Zulassungsstelle 
kündigen. Die Kündigung wird zum Zeitpunkt der 
Stilllegung wirksam. Für die Erstattung der Prämie 
gilt § 9 Nr. 6.

2. Wird das versicherte Fahrzeug veräußert, so gelten 
die §§ 95 ff. VVG; insbesondere ist die Veräußerung 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die 
Versicherung gemäß § 96 VVG gekündigt, so gilt für 
die Prämienerstattung § 9 Nr. 6 entsprechend.

3.	Die Kündigung des Erwerbers gem. § 96 Abs. 2 VVG 
sowie die Anzeige der Veräußerung hat in Schriftform 
zu erfolgen.

§ 8 	Umfang der Entschädigung, Selbstbehalt
1.	Der Versicherer leistet für die erforderlichen und tat-

sächlich angefallenen Kosten der Reparatur einschließ-
lich aller notwendigen Ersatzteile -Reparaturkosten- 
gemäß den vereinbarten Baugruppen „versicherte 
Sachen“ § 1.

	 Maßgebend für den Ersatz der Lohnkosten sind die Ar-
beitszeitrichtwerte des Herstellers. Überschreiten die 
Reparaturkosten den Wert einer Austauscheinheit, wie 
sie bei einem solchen Schaden üblicherweise einge-
baut wird, so beschränkt sich die Ersatzpflicht auf die 
Kosten dieser Austauscheinheit einschließlich der Aus- 
und Einbaukosten.

2. Die unter die Versicherung fallenden Reparaturkosten 
werden unabhängig von der Betriebsleistung der be-
troffenen Baugruppe(n) zum Zeitpunkt des Schaden-
eintritts generell zu 50 % erstattet.

3.	Nicht ersetzt werden:
a)	Kosten für Test-, Mess-, Reinigungs- und Einstellarbei-

ten;

b)	mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden (z. B. 
Luft-/Fracht-, Entsorgungskosten, Abschleppkosten, 
Abstellgebühren und Entschädigung für entgangene 
Nutzung).

4. Werden gleichzeitig versicherte und nicht versicherte 
Reparaturen und Inspektionen durchgeführt, so wird 
die Dauer der entschädigungspflichtigen Reparaturen 
mit Hilfe der Arbeitszeitrichtwerte des Herstellers er-
mittelt.

5.	Grenze der Entschädigung ist der Zeitwert des Fahr-
zeuges zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles, 
ausgenommen der Fall des Totalschadens gemäß Abs. 
6, höchstens jedoch für alle im 

	 Rahmen dieser Reparaturkostenversicherung gemel-
deten Schäden ein Gesamtbetrag bis € 1.500,- ein-
schließlich Mehrwertsteuer.

6. Liegt ein Totalschaden vor (die voraussichtlichen Repa-
raturkosten einschl. Mehrwertsteuer überstei-

	 gen den Zeitwert des versicherten Fahrzeuges zur Zeit 
des Eintritts des Versicherungsfalles) und liegt der 
Zeitwert des Fahrzeuges unter € 3.000,-, gilt Abs. 5 
mit der Abweichung, dass die Grenze der Entschädi-
gung mit 50 % des Zeitwertes zu bemessen ist.

7.	Entschädigungsgrenze ist unabhängig, ob ein Total-
schaden gemäß Abs. 6 vorliegt oder nicht, höchstens 
für alle im Rahmen dieser Reparaturkostenversicherung 
gemeldeten Schäden ein Gesamtbetrag bis € 1.500,- 
einschließlich Mehrwertsteuer.

8. Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das 
gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwert-
steuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

§ 9 	Zahlung/Abtretung der Entschädigung

1.	Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde 
und	 der Höhe nach festgestellt, so hat die  Aus-
zahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu 
erfolgen. Jedoch ist auf Verlangen schon vorher als 
Teilzahlung der Betrag zu zahlen, auf den nach Lage 
der Sache mindestens ein Anspruch besteht. Die Ent-
schädigung ist nach Ablauf von zwei Wochen seit Fäl-
ligkeit zu verzinsen.

2. Der Anspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung 
des Versicherers abgetreten werden; die Zustimmung 
muss erteilt werden, wenn sie der Versicherungsneh-
mer aus wichtigem Grund verlangt.

§ 10  Obliegenheiten des Versicherungsneh-	
	   mers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
	 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder 

grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt 
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer 
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb ei-
nes Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. Das Kün-
digungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die 
Obliegenheiten weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat.
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	 wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die 
Obliegenheiten weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat.

Der Versicherungsnehmer hat

a)	an dem versicherten Fahrzeug Service- und Wartungs-
arbeiten gemäß den Empfehlungen des Herstellers in 
einer durch den Hersteller anerkannten Vertragswerk-
statt oder zumindest in einem Kfz-Meister-Betrieb 
durchführen und sich hierüber eine detaillierte Rech-
nung mittels EDV ausstellen zu lassen. Die Wartungs-
nachweise nebst Rechnung sind dem Versicherer im 
Schadenfall oder sonst auf Verlangen vorzulegen;

b)	am Kilometerzähler Eingriffe oder sonstige Beeinflus-
sungen zu unterlassen; 

c)	einen Defekt oder Austausch des Kilometerzählers 
unverzüglich unter Angabe des jeweiligen Kilometer-
standes anzuzeigen;

d)	jede Mehrfachversicherung anzuzeigen;

2.	Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles

Der Versicherungsnehmer hat

a)	dem Versicherer den Schaden unmittelbar nach Scha-
deneintritt jedoch in jedem Fall vor der Reparatur un-
verzüglich schriftlich oder per Fax anzuzeigen;

b)	die vom Versicherer übersandte/übergebene Schaden-
anzeige wahrheitsgemäß auszufüllen und umgehend 
an den Versicherer in Textform zurück zu senden. Da-
rüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte sind 
unverzüglich zu erteilen;

c)	keine Veränderungen an den versicherten Teilen vor-
zunehmen, solange der Versicherer nicht seine Zu-
stimmung schriftlich erteilt hat;

d)	einem Beauftragten des Versicherers jederzeit die Un-
tersuchung der beschädigten Sache zu gestatten und 
ihm auf Verlangen die für die Feststellung des Scha-
dens und der Schadenursache erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen;

e)	für die Abwendung oder Minderung des Schadens zu 
sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers 
(insbesondere Reparaturfreigabenummer) zu befol-
gen; er hat solche Weisungen vor Reparaturbeginn 
einzuholen;

f) 	die Reparatur bei einer durch den Hersteller oder 
durch den Versicherer anerkannten Kfz-Meister-Werk-
statt durchführen zu lassen;

g)	die Reparaturrechnung innerhalb eines Monats seit 
Rechnungsdatum dem Versicherer einzureichen. Aus 
ihr müssen die ausgeführten Arbeiten, die Ersatzteil-
preise und die Lohnkosten mit Arbeitszeitrichtwerten 
im Einzelnen zu ersehen sein.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a)	Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

	 nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

	 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
hältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht.

	 Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b)	Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet
	 zung ist der Versicherer jedoch zur Leistung ver-
	 pflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nach-

weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c)	Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 11  Keine Leistungsfreiheit aus besonderen 	
	  Gründen

1.	Vorsätzlich oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles

a)	Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungs-
fall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der 
Entschädigungspflicht frei. Ist die Herbeiführung des 
Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen 
Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers 
festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des 
Schadens als bewiesen.

b)	Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob 
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. 

2.	Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-
falles

	 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht 
frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die 
Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht. Ist die Täuschung oder 
der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafur-
teil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges 
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Vor-
aussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 12  Übergang von Ersatzansprüchen
1.	 Übergang von Ersatzansprüchen
	 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch ge-

gen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versi-
cherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 
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	 Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-

rungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich 
der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht.

2.	Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
	 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch 

oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Frist-
vorschriften zu wahren, und nach Übergang des Er-
satzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken.

	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit 
nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz 
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.

§ 13  Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag
	 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsver-

trag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten 
(Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus 
diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer 
und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, 
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
	 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung 

an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, 
dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt 
hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädi-
gung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 
verlangen.

3.	Kenntnis und Verhalten
a)	Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-

rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherunsg-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der 
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen las-
sen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

b)	Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut-
bar war.

c)	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 

	 an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versi-
cherer darüber nicht informiert hat.

§ 14	 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht

	 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versi-
cherer die andere Versicherung unverzüglich in Schrift-
form mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Ver-
sicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
	 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 

(siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der 
Versicherer unter den in § 5 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei.

	 Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der 
anderen Versicherung erlangt hat.

3.	Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a)	Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versi-
cherungssummen zusammen den Versicherungswert 
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der 
Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Be-
stehen der anderen Versicherung zu zahlen wäre, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b)	Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen. 

	 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der	
Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, 
dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt 	
nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Ver-
sicherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet 
wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben wor-
den wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgren-
zen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus 
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre.

c)	Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist je-
der in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt.
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 § 15  Vollmacht des Versicherungsvertreters
1.	 Erklärungen des Versicherungsnehmers
	 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 

Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entge-
genzunehmen betreffend

a)	den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsver-
trages,

b)	ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung,

c)	 Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
	 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 

Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder de-
ren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3.	 Zahlungen an den Versicherungsvertreter
	 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-

lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang 
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschrän-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur 
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 16  Anzeigen, Willenserklärungen, 
			   Anschriftenänderungen
1. Form
	 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so-

weit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, 
sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und 
Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und 
die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in 
Schriftform abzugeben.

	 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle ge-
richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
	 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-

schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschrie-
benen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 
Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer 
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegan-
gen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
	 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 

Anschrift seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 17  Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 18  Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläu-
biger von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in 
Schriftform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit.

§ 19  Gerichtsstand
1.	 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-

cherungsvermittlung gelten die Gerichtsstände der Zivil-
prozessordnung (ZPO). Neben diesen Gerichtsständen ist 
auch das Gericht örtlich zuständig:

a)	 in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer (natürliche 
Person) zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
bzw. in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat;

b)	 in dessen Bezirk sich der Geschäftssitz des Versicherers 
oder die betreuende Niederlassung befindet.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer
	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-

cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
das Gericht

a)	 ausschließlich örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer (natürliche Person) zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz  bzw. in Ermangelung eines 
Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;

b)	auch örtlich zuständig, in dessen Bezirk sich der Sitz oder 
die Niederlassung des Versicherungsnehmers befindet 
(juristische Person). Das Gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

3. Wohn-/Geschäftssitzverlegung ins Ausland
	 Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seinen 

Wohn-, Geschäftssitz oder seinen gewöhnlichen Aufent-
halt außerhalb Deutschlands verlegt oder sein Wohn-, 
Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der 
Regelung nach Nr. 2 das Gericht als vereinbart, das für 
den Geschäftssitz des Versicherers zuständig ist.

§ 20  Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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